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Datum -

Die Klage wird abgewiesen.

Die Beteiligten haben einander keine Kosten zu erstatten.

Tatbestand

Der KlÃ¤ger begehrt die Anerkennung einer LendenwirbelsÃ¤ulenerkrankung als
Berufskrankheit und die GewÃ¤hrung von Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung.Â 

Mit Schreiben vom 16.3.2010 zeigte die gesetzliche Krankenkasse des KlÃ¤gers den
Verdacht einer Berufskrankheit bei der Beklagten an. Der KlÃ¤ger berichtete, als
LKW-Fahrer auf unebenen StraÃ�en in Kasachstan in der Zeit von 1975-1991 tÃ¤tig
gewesen zu sein. Von 1989 bis 1991 fuhr er Radlader. In den Jahren 1992-93
arbeitete er mit Beton und einem Vorschlaghammer. In den Jahren 1993-1995 war
er mit dem AbscheiderglÃ¤tten durch einen Besen beschÃ¤ftigt. Von 1995-2003
sortierte er Kokillen aus und hob spezielle BehÃ¤lter. Von 2003-2008 befÃ¶rderte er
15-20 kg Sandkerne ganztÃ¤gig Treppen auf- und abwÃ¤rts. In den Jahren
2007-2008 war er in der Sandaufbereitung beschÃ¤ftigt und hob gelegentlich
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SandsÃ¤cke, die 50 kg schwer waren, auf und schÃ¼ttelte diese aus. Seine
Angaben Ã¼ber diese wirbelsÃ¤ulenbelastenden TÃ¤tigkeiten ergÃ¤nzte der
KlÃ¤ger mit Schreiben vom 12.4.2010. Die Beklagte holte eine Auskunft des
behandelnden OrthopÃ¤den C. vom 5.5.2010 und des OrthopÃ¤den Dr. D. vom
14.6.2010 ein. Die BeratungsÃ¤rztin Dr. E. nahm am 16.7.2010 Stellung. Im
Bescheid vom 12.8.2010 lehnte die Beklagte die Anerkennung einer Berufskrankheit
nach Nummer 2108 bzw. Nr. 2110 der Anlage 1 zur Berufskrankheitenverordnung
(BKV) ab. Hiergegen legte der KlÃ¤ger am 23.8.2010 Widerspruch ein. Die
BeratungsÃ¤rztin Dr. E. nahm am 15.11.2010 ergÃ¤nzend Stellung. Auch der
KlÃ¤ger ergÃ¤nzte seine Angaben Ã¼ber die wirbelsÃ¤ulenbelastenden
TÃ¤tigkeiten erneut am 10.1.2011. Nach einer Stellungnahme des
PrÃ¤ventionsdienstes vom 10.2.2011 und der Stellungnahme zur
Arbeitsplatzexposition vom 2.3.2011 und vom 17.3.2011 half die Beklagte im
Widerspruchsbescheid vom 5.7.2011 dem Widerspruch nicht ab. Hiergegen hat der
KlÃ¤ger am 4.8.2011 Klage erhoben.

Der KlÃ¤ger ist der Ansicht, die Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer
Berufskrankheit nach Nummer 2108 und 2110 der BKV lÃ¤gen vor.

Der KlÃ¤ger beantragt ausdrÃ¼cklich:
Unter AbÃ¤nderung der bezeichneten Bescheide wird die Beklagte verurteilt, eine
Berufskrankheit Nr. 2108 und 2110 anzuerkennen und zu entschÃ¤digen.

Der KlÃ¤ger beantragt ferner ausdrÃ¼cklich hilfsweise:Â 
Als SachverstÃ¤ndiger nach Â§ 106 SGG, hilfsweise nach Â§ 109 SGG wird
bezeichnet Herr Prof. Dr. F.Â 

Die Beklagte beantragt,Â 
die Klage abzuweisen.

Sie behauptet, die medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung der
Berufskrankheit liegen nicht vor.

Das Gericht hat Beweis erhoben durch Einholung eines fachorthopÃ¤dischen-
sozialmedizinischen Gutachtens des OrthopÃ¤den und Unfallchirurgen Dr. G. Wegen
des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Gutachten vom 13.6.2012 (Bl. 81
ff. d. Akte) verwiesen. Das Gericht hat ferner zur weiteren Sachverhaltsermittlung
einen Befundbericht des Dr. D. vom 9.11.2011 und des Arztes C. vom 21.11.2011
eingeholt. Das Gericht hat mit VerfÃ¼gung vom 22.6.2012 die Zahlung eines
Kostenvorschusses in HÃ¶he von 1.500 â�¬ angefordert, der nicht einging. Die
Beteiligten wurden mit VerfÃ¼gung vom 29.8.2012 zum Gerichtsbescheid
angehÃ¶rt. Wegen des Ã¼brigen Sach- und Streitstandes wird auf die
Verwaltungsakte und die Gerichtsakte, wie der Kammer bei der Entscheidung
vorlagen, inhaltlich verwiesen und Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde

Das Gericht konnte durch Gerichtsbescheid entscheiden, weil die Sache keine
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besonderen Schwierigkeiten tatsÃ¤chlicher oder rechtlicher Art aufweist und der
Sachverhalt geklÃ¤rt ist, Â§ 105 Abs. 1 S. 1 Sozialgerichtsgesetz (SGG). Die
Beteiligten wurden vorher gehÃ¶rt. Die Klage ist zulÃ¤ssig. Das Gericht legt den
Antrag des KlÃ¤gers dahingehend aus, die Anerkennung einer Berufskrankheit nach
Ziffer 2108 oder 2110 und wegen dieser Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung zu begehren. Das Gericht kann zulÃ¤ssigerweise einen Antrag
des KlÃ¤gers auslegen (vgl. Meyer-Ladewig, SGG, 10. Aufl., Â§ 92, Rn. 12). Der
Antrag ist jedoch unbegrÃ¼ndet. Die streitgegenstÃ¤ndlichen Bescheide sind
rechtmÃ¤Ã�ig. Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf Feststellung einer
Berufskrankheit und demzufolge auch keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung von
Leistungen aus der gesetzlichen Unfallversicherung.Â 
Nach Auffassung der Kammer hat der KlÃ¤ger keine Berufskrankheit erlitten und
kann demzufolge nicht die Feststellung seiner GesundheitsstÃ¶rungen als Folgen
einer Berufskrankheit verlangen. Berufskrankheiten sind Krankheiten, die die
Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates als
Berufskrankheiten bezeichnet und die Versicherte infolge einer den
Versicherungsschutz nach Â§ 2, 3 oder 6 begrÃ¼ndenden TÃ¤tigkeit erleiden, Â§ 9
Abs. 1 S. 1 Sozialgesetzbuch Siebtes Buch Â  Gesetzliche Unfallversicherung â��
(SGB VII). Die Bundesregierung wird ermÃ¤chtigt, in der Rechtsverordnung solche
Krankheiten als Berufskrankheiten zu bezeichnen, die nach den Erkenntnissen der
medizinischen Wissenschaft durch besondere Einwirkungen verursacht sind, denen
bestimmte Personengruppen durch ihre versicherte TÃ¤tigkeit in erheblich
hÃ¶herem Grade als die Ã¼brige BevÃ¶lkerung ausgesetzt sind; sie kann dabei
bestimmen, dass die Krankheiten nur dann Berufskrankheiten sind, wenn sie durch
TÃ¤tigkeiten in bestimmten GefÃ¤hrdungsbereichen verursacht worden sind oder
wenn sie zur Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gefÃ¼hrt haben, die fÃ¼r die
Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit
ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen, Â§ 9 Abs. 1 S. 2 SGB VII. Zwar ist der KlÃ¤ger
Versicherter i. S. d. Â§ 2 Abs. 1 Ziffer 1 SGB VII, jedoch erfÃ¼llt die bei ihm
festgestellte Erkrankung keine Voraussetzungen einer der in der Anlage 1 zur BKV
beschriebenen Berufskrankheiten.

In der Anlage 1 zur BKV wird unter 2108 folgende Krankheit beschrieben:
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der LendenwirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hriges
Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch langjÃ¤hrige TÃ¤tigkeiten in
extremer Rumpfbeugehaltung, die zur Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gezwungen
haben, die fÃ¼r die Entstehung, die Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der
Krankheit ursÃ¤chlich waren oder sein kÃ¶nnen. Danach mÃ¼ssen fÃ¼r die
Anerkennung und EntschÃ¤digung einer Erkrankung als BK 2108 folgende
Tatbestandsmerkmale gegeben sein: Bei dem Versicherten muss eine
bandscheibenbedingte Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule vorliegen, die durch
langjÃ¤hriges berufsbedingtes Heben oder Tragen schwerer Lasten oder durch
langjÃ¤hrige berufsbedingte TÃ¤tigkeiten in extremer Rumpfbeugehaltung (sog.
arbeitstechnische Voraussetzungen) entstanden ist. Die Erkrankung muss den
Zwang zur Unterlassung aller gefÃ¤hrdenden TÃ¤tigkeiten herbeigefÃ¼hrt haben,
und als Konsequenz aus diesem Zwang muss die Aufgabe dieser TÃ¤tigkeiten
tatsÃ¤chlich erfolgt sein. In der Anlage 1 zur BKV unter 2110 wird die
bandscheibenbedingte Erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule durch langjÃ¤hrige,
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vorwiegend vertikale Einwirkung von GanzkÃ¶rperschwingungen im Sitzen, die zur
Unterlassung aller TÃ¤tigkeiten gezwungen haben, die fÃ¼r die Entstehung, die
Verschlimmerung oder das Wiederaufleben der Krankheit ursÃ¤chlich waren oder
sein kÃ¶nnen, beschrieben. FÃ¼r das Vorliegen des Tatbestandes der
Berufskrankheit ist ein ursÃ¤chlicher Zusammenhang zwischen der versicherten
TÃ¤tigkeit und der schÃ¤digenden Einwirkung einerseits (haftungsbegrÃ¼ndende
KausalitÃ¤t) und zwischen der schÃ¤digenden Einwirkung und der Erkrankung
andererseits (haftungsausfÃ¼llende KausalitÃ¤t) erforderlich. Dabei mÃ¼ssen die
Krankheit, die versicherte TÃ¤tigkeit und die durch sie bedingten schÃ¤digenden
Einwirkungen einschlieÃ�lich deren Art und AusmaÃ� i. S. des Vollbeweises, also mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, wÃ¤hrend fÃ¼r
den ursÃ¤chlichen Zusammenhang als Voraussetzung der EntschÃ¤digungspflicht,
der nach der auch sonst im Sozialrecht geltenden Lehre von der wesentlichen
Bedingung zu bestimmen ist, grundsÃ¤tzlich die (hinreichende) Wahrscheinlichkeit
â�� nicht allerdings die bloÃ�e MÃ¶glichkeit â�� ausreicht (BSG vom 28.4.2004, B 2
U 33/03 R).Â 

Der KlÃ¤ger erfÃ¼llt zur Ã�berzeugung der Kammer diese Voraussetzungen zur
Anerkennung der BK 2108 und der BK 2110 nicht. Es fehlen bereits die
medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung der Berufskrankheiten. Das
ergibt sich aus dem Gutachten des Dr. G., dem die Kammer folgt. Der
SachverstÃ¤ndige fÃ¼hrt in seinem Gutachten vom 13.6.2012 aus, weder die
medizinischen Voraussetzungen fÃ¼r das Vorliegen einer BK 2108 noch die einer
BK 2110 feststellen zu kÃ¶nnen. Er stellte bei dem KlÃ¤ger folgende Diagnosen:
Beginnende degenerative VerschleiÃ�erkrankung der HalswirbelsÃ¤ule mit
endgradiger FunktionseinschrÃ¤nkung ohne radikulÃ¤re Ausfallsymptomatik und
ferner eine mittelgradig ausgeprÃ¤gte degenerative VerschleiÃ�erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule mit endgradiger FunktionseinschrÃ¤nkung ohne radikulÃ¤re
Ausfallsymptomatik. Er kann klinisch keine bandscheibenbedingte Erkrankung der
LendenwirbelsÃ¤ule bei dem KlÃ¤ger feststellen. Es lasse sich lediglich eine
endgradige FunktionseinschrÃ¤nkung im Bereich der LendenwirbelsÃ¤ule
nachweisen. Die radiologische Untersuchung bestÃ¤tige eine mittelgradig
ausgeprÃ¤gte VerschleiÃ�erkrankung der LendenwirbelsÃ¤ule in den Segmenten L4
bis L5 sowie L5 bis L6. Die oberen Segmente der LendenwirbelsÃ¤ule hingegen
weisen keine derartigen VerÃ¤nderungen auf. Insbesondere lasse sich keine
Spondylose nachweisen. Insofern bestÃ¤tigte der gerichtlich beauftragte
SachverstÃ¤ndige die EinschÃ¤tzungen der BeratungsÃ¤rztin aus der
Verwaltungsakte. Dr. E. fÃ¼hrte in ihrer Stellungnahme vom 16.7.2010 bereits aus,
im Sinne der Konsensempfehlungen kein belastungskonformes Schadensbild
feststellen zu kÃ¶nnen, weil sich der festgestellte Schaden bei dem KlÃ¤ger auf die
unteren beiden Segmente eingrenze, eine Begleitspondylose nicht vorliege und
mehrsegmentale Black Discs nicht zu sichern seien. In ihrer ergÃ¤nzenden
Stellungnahme vom 15.11.2010 bestÃ¤tigte sie ihre EinschÃ¤tzung erneut. Auch in
der Literatur wird beschrieben, dass die entsprechenden medizinischen Befunde
vorliegen mÃ¼ssen, um Ã¼berhaupt die Anerkennung einer Berufskrankheit nach
Nummer 2108 oder 2110 begehren zu kÃ¶nnen (SchÃ¶nberger/Mehrtens/Valentin,
Arbeitsunfall und Berufskrankheit, 8. Aufl., S. 480 ff., 495; Mehrtens/Brandenburg,
Berufskrankheiten-Verordnung, Loseblatt, M 2108 Anm. 6, M 2110, Anm. 3). Nach
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den ausfÃ¼hrlichen ErlÃ¤uterungen des Dr. G., auf die verwiesen wird, ist das
vorliegend nicht der Fall. Der SachverstÃ¤ndige erlÃ¤uterte auch unter
Bezugnahme auf die Konsensempfehlungen die maÃ�geblichen Kriterien fÃ¼r die
Anerkennung einer Berufskrankheit, nÃ¤mlich das Vorliegen einer
bandscheibenbedingten Erkrankung, ein belastungskonformes Schadensbild, das
Verteilungsmuster der BandscheibenschÃ¤den an der LendenwirbelsÃ¤ule,
Lokalisationsunterschiede zwischen biomechanisch hoch und mÃ¤Ã�ig belasteten
WirbelsÃ¤ulenabschnitten und die Entwicklung einer Begleitspondylose. Genau
diese Voraussetzungen und auch die KausalitÃ¤tsfrage hat Dr. G. unter
BerÃ¼cksichtigung der maÃ�geblichen Kriterien geprÃ¼ft und bewertet und im
Ergebnis das Vorliegen der medizinischen Voraussetzungen bei dem KlÃ¤ger
verneint.Â 

Da bereits die Voraussetzungen fÃ¼r die Anerkennung einer Berufskrankheit nicht
vorliegen, kann der KlÃ¤ger auch keine Leistungen aus der gesetzlichen
Unfallversicherung wegen dieser begehren.

Die AusfÃ¼hrungen in der Klageschrift des KlÃ¤gers bezÃ¼glich des
SachverstÃ¤ndigen Prof. Dr. F. sind als hilfsweiser Antrag auf Einholung eines
Gutachtens nach Â§ 109 Sozialgerichtsgesetz (SGG) bei diesem SachverstÃ¤ndigen
Prof. Dr. F. auszulegen. Diesen Antrag weist das Gericht zurÃ¼ck. Das Gericht
musste das Gutachten nach Â§ 109 SGG nicht einholen. Die Einholung des
Gutachtens unterbleibt bei Nichtzahlung innerhalb angemessener Frist.
Angemessen ist eine Frist von etwa vier Wochen (Meyer-Ladewig, SGG, 10. Aufl., Â§
109, Rn. 14c). GemÃ¤Ã� Â§ 109 Abs. 2 SGG kann das Gericht einen Antrag
ablehnen, wenn durch die Zulassung die Erledigung des Rechtsstreits verzÃ¶gert
werden wÃ¼rde und der Antrag nach der freien Ã�berzeugung des Gerichts in der
Absicht, das Verfahren zu verschleppen, oder aus grober NachlÃ¤ssigkeit nicht
frÃ¼her vorgebracht worden ist. Das Gericht hat den Vorschuss mit VerfÃ¼gung
vom 22.6.2012 angefordert. Dieser ist nie eingegangen. Der
ProzessbevollmÃ¤chtigte des KlÃ¤gers hat mit Schriftsatz vom 17.9.2012 den
Gerichtsbescheid entgegengesehen und insofern auch nach Auffassung der
Kammer zum Ausdruck gebracht, nicht mehr auf die Einholung des Gutachtens nach
Â§ 109 SGG zu bestehen.

Die Kostenentscheidung folgt aus Â§ 193 SGG.

Erstellt am: 17.01.2022

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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